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AHV

Ein ganz neuer
Fahrradspass!
Elektrisch
geht's leichter.

Als Velo, als Dreirad
oder als Bausatz erhältlich.

Unterlagen: Tel. 061 461 74 33

/ 0. AHV-ReWs/o/i:

Rente des überlebenden Ehegatten
Ich beziehe seit 1993 mit meiner Frau zusammen eine maximale
Ehepaarrente und ich habe unsere Situation aufgrund der Renten-

unterlagen überprüft. Dabei haben sich Verschlechterungen aus
der 10. AHV-Revision ergeben. Ich möchte wissen, wie sich dies konkret
verhält, da vor der Abstimmung zur 10. AHV-Revision die Besitzstand-

wahrung für Altrenten zugesichert wurde.

Dr. iur. Rudolf Tuor

Anpassung laufender
Renten an die 10. AHV-
Revision gemäss
Übergangsrecht
Ihre Ehepaar-Rente, die bei
Inkrafttreten der 10. AHV-Re-
vision bereits lief, wird vor-
derhand weiter ausgerichtet.
Eine Anpassung an die neuen
Vorschriften erfolgt spätes-
tens auf das Jahr 2001.

Besitzstandwahrung
für «Altrenten»
Tatsächlich wurde bei der 10.

AHV-Revision der Besitzstand
für bereits laufende Renten
zugesichert. Bei Aufhebung
Ihrer bisherigen Ehepaar-Ren-
te auf das Jahr 2001 entspre-
chen die künftigen individu-
eilen Renten von Ihnen und
Ihrer Frau gesamthaft min-
destens der bisherigen Ehe-

paar-Rente. Bei einer maxi-
malen Ehepaar-Rente wird
auch der künftige Gesamt-

anspruch der individuellen

Renten für Sie und Ihre Frau

sicherlich 3015 Franken be-

tragen.
Die Besitzstandgarantie

gilt nur für die Anpassung
laufender Renten an das neue
Recht, nicht aber, wenn eine
laufende Rente grundsätzlich
neu berechnet werden muss,
wie dies beispielsweise im 2.

oder 3. Rentenfall geschieht.
In diesen Fällen werden die

neuen Vorschriften ungeach-
tet eines allfälligen Besitz-
Standes angewendet.

Nach dem Tod eines Ehe-

gatten wird die Rente des

überlebenden Ehegatten neu
berechnet. Dabei wird die un-
plafonierte Rente des überle-
benden Ehegatten um 20 Pro-

zent, jedoch nicht über die
Höchstrente von derzeit 2010
Franken hinaus, erhöht. Auf-
grund der Übergangsregelung
der 10. AHV-Revision wird
bei Altrenten, die bereits vor
1997 ausgerichtet wurden,
den Ehegatten die Hälfte des

durchschnittlichen Einkorn-
mens zugerechnet und an-
stelle von individuellen
Erziehungsgutschriften eine
aufgrund des Jahrgangs der
Versicherten bestimmte ge-
setzliche Übergangsgutschrift
aufgerechnet.

Beispiel
Die Auswirkungen der 10.

AHV-Revision auf die Rente

von überlebenden Ehegatten
lassen sich aufgrund der heu-

tigen Rentenwerte an einem
Praxisbeispiel veranschauli-
chen:

Grufidfagen (Werte 2000J

Mann und Frau vor 7 945 geboren

Frau Mann Fofa/

Massgebendes
Durcbschn/tts-
eMommen

39798.- 42270.- 82008.-

Ha/bes Durch-
scbn/ttse/n/commen: 4 7 004.- 4 7 004.-

Umrechnung /aufender Ehepaarrente
noch Übergangsrecht der Ï0. AHV-Rev/s/on

Rente vor 70. AHV-Rev/'s/on Frau Mann

Ha/be Fbepaar-Renfe 7 508.- 7 508.-

Anpassung der /aufenden Rente

an 7 0. AHV-Rev/'s/on nacb Übergangsrecht

Tabe//enwerf des

ha/ben f/nkommens 47 004.- 4 7 004.-
Übergangsgutscbr/ft pro Jahr 6578.- 6578.-
Massgebender
Durchschn/tt 47582.- 47582.-
Nächsthöherer 7abe//enwerf 48240.- 48240.-
ünp/afon/erte Rente 7 688.- 7 688.-
P/afon/erung 7 508.- 7 508.-
(750% der M/ndestrenteJ

7Wonot//che Rente des überfebenden Ehegatten
nach Übergangsrecht

vor 70. AHVRev/s/on Frau Mann
f/nze/rente
ü/3 der Fbepaar-RenfeJ 2070.- 2070.-

nach 70. AHVRev/s/on

Dnp/afon/erfe A/tersrenfe 7688.- 7 688.-
20% Zusch/ag für Verwitwete + 338.- + 338.-

2026.- 2026.-
Begrenzung auf
/nd/v/due//e Höchstrente 2070.- 2070.-

Zusammenfassung:
Dank der Übergangsgut-
schritten können den Eheleu-

ten - unabhängig davon, ob

und wieviel Kinder sie hatten

- weiterhin die gleichen Ren-

ten wie vor der 10. AHV-Revi-
sion ausgerichtet werden.
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Beispiel:

Grufirf/agen Cl/Verte ^000)
Erste Renfenberechf/'gtyng der E/te^often nach Inkrafttreten der
70. /4HV-/?ews/on (ke/'n (ïdergongsrec/itj.

Ordent/iches fienteno/ter
Eraiv: 62 Jahre, bzw. 4 7 massgebende ße/frags/abre
/Wann: 65 /obre, bzw. 44 massgebende ße/trags/abre

War/anfen

aj Ehepaar obne K/'nder, d.b. /ce/ne Erz/ebwngsgufscbr/ften
by Ehepaar m/t 2 TC/ndern, während der Ehe im Abstand von

2 /ahren geboren, d.h. /e e/ne ba/be frziebungsgufscbr/'ft
("7 S 090 Franken) für /nsgesamt 7 8 /obre (76 + 2 /obre,)

/Wonof//c/je Renten für Ehepaare
o/ine i/faergangsrechf (ße/sp/'e/e)

Rar/an te a: ohne Kinder frau Mann

Durchschnittseinkommen
nach 5p//ff/ng 39400.- 4 7 792.-
Nächsthöherer 7abe//enwert 39798.- 42270.-
L/np/afonierte Rente 7 576.- 7 608.-

P/afon/erte Rente

(750 % /W/ndestrenfe) 7 492 .- 7 523.-

Variante b: m/t 2 Kindern

Durchschnittseinkommen
nach 5p/itfing 39400.- 47 792.-
7 8 ha/be Erziehungs-
gutschriften pro Jahr 7942.- 7400.-

47342.- 49 7 92.-
Nächsthöherer 7abe//enwert 48240.- 49446.-
L/np/afon/erte Rente 7 688.- 7 704.-
P/afon/'erung für Ehepaar 7 500.- 7 575.-

/Wonat/Zc/re Renten eines über/efaenden Ehegatten
ohne Übergangsrecht (ßeispie/e)

Variante a: ohne Kinder frau Mann

L/np/afonierte A/fersrente 7 576.- 7 608.-
20% Züsch/ag für Verwitwete + 375.- + 322.-
7afsäcb/icbe Rente nach

Verw/'twung 7 897.- 7 930.-

Variante b: m/t 2 Kindern

L/np/afonierte A/tersrente 7 688.- 7 704.-
20 % Zusch/ag für Verwitwete + 338.- + 348.-
L/np/afonierte Rente nach

Verw/'twung 2026.- 2052.-
Begrenzung auf F/öcbstrente 207 0.- 2070.-

Berechnung neuer
Renten nach der
10. AHV-Revision ohne
Übergangsrecht
Für Renten, die erst nach In-
krafttreten der 10. AHV-Revi-
sion neu entstehen, werden

•nur die während einer Ehe

erworbenen Einkommen
gegenseitig halbiert (Split-
ting) und

• allfällige Erziehungs- oder
Betreuungsgutschriften auf-

grund konkreter Gegeben-
heiten angerechnet,

so dass sich die Ehedauer und
insbesondere Zahl und Alter
von Kindern unterschiedlich
auswirken.

Berechnung der Renten
beider Ehegatten
(2. und 3. Rentenfall)
Zur Vereinfachung und zur
besseren Vergleichbarkeit
wird im folgenden Beispiel
von der gleichen Verteilung
der Einkommen wie im Bei-

spiel zum Übergangsrecht

ausgegangen. Trotz Splitting
für die Ehejahre ergeben sich
in der Regel unterschiedliche
Durchschnittseinkommen
der Ehegatten, was daher
kommt, dass

• die vor der Ehe individuell
erworbenen Einkommen
und die nach der Rentenbe-

rechtigung des einen Ehe-

gatten vom noch nicht ren-

tenberechtigten Ehegatten
weiterhin bezahlten Beiträ-

ge beim Splitting nicht
berücksichtigt werden,

• wegen des unterschiedli-
chen Eintritts ins Renten-
alter unterschiedliche Auf-

wertungsfaktoren und eine
unterschiedliche Anzahl
Beitragsjahre des Jahrgangs
zu berücksichtigen sind.
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Zusammenfassung:
Zusammenfassend muss ich
Ihre Annahme, dass sich für
überlebende Eheleute nach
der 10. AHV-Revision tiefere
Renten als nach früherem

Recht ergeben können, be-

stätigen, sofern es sich um
Fälle handelt, die nicht nach
dem Übergangsrecht der
10. AHV-Revision berechnet
werden können. Wie Sie

Der Ratgeber...
steht a//en Leserinnen

und Lesern der ZEifLL/PE

zur Verfügung. Er /'st kos-

fen/os, wenn d/'e frage von

a//geme/nem /nteresse /st

und d/e Antwort /n der
ZE/71L/PE pub//z/erf w/'rd.

(Be/ Steuerprob/emen wen-
den 5/e s/cb am besten an
d/'e Behörden /bres Wohn-

ortes.)

Anfragen senden an:
ZE/71L/PE

Ratgeber
Postfach

802/ Zürich

schreiben, kann darin ein
Beitrag der Rentnerinnen
und Rentner an die Sicherung
der Finanzierung der AHV ge-
sehen werden. Da es sich in
der Regel um relativ geringfü-
gige Abweichungen handelt,
die zudem für Versicherte mit
Anspruch auf Ergänzungslei-
stungen ausgeglichen werden
können, wurde dies als zu-
mutbar betrachtet.

Dr. iae Rwdo//'7i/or
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